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� DieVonovia schickte ihren
MieterInnen im Kreuz-

bergring 39, 41 und 43 eine Mo-
dernisierungsankündigung. Ab
März 2021 sollen umfangreiche
Bauarbeiten durchgeführt wer-
den, die MieterInnen hatten die
Möglichkeit, hiergegen Wider-
spruch einzulegen, wenn die
Modernisierung für sie eine Här-
te darstellt.
Rechtsanwältin Andrea Obergö-
ker vom DMB Mieterverein Göt-
tingenweist darauf hin, dass der

Widerspruch bis zum 31. Dezem-
ber 2020 eingelegt werdenmuss-
te. Die Frist für die MieterInnen
war sowieso schon sehr knapp,
insbesondere inderWeihnachts-
zeit. Im vergangenen Jahr mit
dem Lockdown in der Corona-
Krise wird es vielen MieterInnen
aber nicht gelungen sein, noch
rechtzeitig fachlichen Rat einzu-
holen. Hierauf nimmt die Von-
ovia aber keine Rücksicht.
Im Schreiben der Vonovia vom
24. November 2020 werden ins-

besondere energetische Moder-
nisierungen der Gebäude aus
dem Jahr 1933 angekündigt. Die
Fassaden, die Kellerdecken und
der Dachboden sollen gedämmt
werden,essollenneueFenster in
denWohnungenundFluren ein-
gebaut werden, die Balkone sol-
len instandgesetztwerden,neue
Briefkästen sindvorgesehenund
es soll eine Gegensprechanlage
eingebautwerden.
Die Vonovia kalkuliert mit Ge-
samtkosten von knapp 700.000

Euro, von denen knapp 300.000
Euro als Modernisierungskosten
auf die MieterInnen umgelegt
werden. Dies bedeutet eineMiet-
erhöhung von 2 Euro je Quadrat-
meterWohnfläche.DieWohnun-
gen in dem Haus sind zwischen
50und60Quadratmeter groß, so
dass sich die MieterInnen auf
monatliche Mieterhöhungen
von 100 bis 120 Euro einstellen
müssen. Die ortsübliche Ver-
gleichsmiete für dieWohnungen
vor der Modernisierung gibt die
Vonovia mit 7,05 bzw. 7,26 Euro
je Quadratmeter an. Die Miete
würde sich also um etwa 25 Pro-
zent erhöhen.
Dem stehen zwar mögliche Ein-
sparungen an Heizkosten von
18,44 Euro imMonat gegenüber,
dies setzt aber weiter niedrige
Energiekosten voraus. Cornelius
Blessin, Vorsitzender desMieter-
vereins, geht davon aus, dass
sich viele MieterInnen eine Net-
tokaltmiete von über 9 Euro je
Quadratmeter nichtmehr leisten
können. Er beklagt, dass wieder
18 Wohnungen aus dem Markt-
segment des bezahlbarenWohn-
raumes verschwinden.
Es könne nicht richtig sein, dass
die MieterInnen allein für die
Kosten der Modernisierungen
aufkommenmüssten, soBlessin.
Es sei rücksichtslos, solche Mo-
dernisierungsankündigungen in
Zeiten zu versenden, in denen
die Menschen schon reichlich
andere Sorgenhaben. �

MietervereinGöttingen

Modernisierungsankündigung im Lockdown

Nachrichten aus dem
DMB Niedersachsen-Bremen
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� Nach langem Warten ist
sie nun endlich da: die

neue niedersächsische Mieter-

schutzverordnung. Sie gilt seit
dem 1. Januar 2021. Viele Mieter-
haushalte in Niedersachsen wer-

den in den nächsten Jahren von
den Vorschriften der neuen Ver-
ordnung profitieren. 

Insbesondere wurde mit Span-
nung erwartet, welche Städte
und Gemeinden in den Schutz-

DMB Niedersachsen-Bremen

Neue Mieterschutzverordnung seit 
1. Januar 2021 in Kraft 
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DMB Buxtehude 

Jahreshauptversammlung 
Wir laden ein zu unserer diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung am Mittwoch, den 28. April 2021, um 18.00 Uhr im 

Kulturforum am Hafen e.V., „Raum Galerie“, Hafenbrücke 1,
21614 Buxtehude. 

Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstand
2. Geschäftsbericht 2019 und 2020
3. Kassenbericht 2019 und 2020
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Beitragsanpassung
7. Wahl des Vorstandes
8. Wahl der Kassenprüfer
9. Referat unseres Gastes Randolph Fries, 
Verbandsgeschäftsführer, Hannover, zum Thema: 
„Wechsel der Wohnung – Ein Risiko auf dem heutigen 
Wohnungsmarkt? – Voraussetzungen und Fallstricke“

10. Verschiedenes

Wir stellen unseren Mitgliedern – wie gewohnt und soweit das
coronabedingt zulässig ist – kostenlos Getränke zur Verfü-

gung und freuen uns sehr auf Ihren Besuch.

Aufgrund der momentanen Corona-Lage weisen wir darauf
hin, dass es zu Änderungen hinsichtlich des Termins und Ver-

sammlungsortes kommen kann. 

Der Vorstand

bereich der neuen Verordnung
einbezogen werden würden. Die
Verordnung gilt nun in der nie-
dersächsischen Landeshaupt-
stadt Hannover, den Hansestäd-
ten Buxtehude und Lüneburg,
den Städten Borkum, Braun-
schweig, Buchholz in der Nord-
heide, Göttingen, Laatzen, Lan-
genhagen, Norderney, Olden-
burg (Oldenburg), Osnabrück
und Wolfsburg. 
In den Schutzbereich einbezo-
gen wurden auch die Inselge-
meinde Juist, das Nordseebad
Wangerooge sowie die Gemein-
den Baltrum, Langeoog und
Spiekeroog. Zunächst war be-
fürchtet worden, dass zumindest
die Stadt Wolfsburg aus dem An-
wendungsbereich der Verord-
nung herausfallen würde. Nun
hat der Verordnungsgeber
Wolfsburg aber doch noch in den
Schutzbereich aufgenommen.
Gifhorn dagegen wurde nicht be-
rücksichtigt, dies aus Gründen
regionaler Besonderheit. 
Die Verordnung begrenzt in den
genannten Gebieten die Neuver-
mietungsmieten und regelt zu-
gunsten der Mieter eine reduzier-
te Kappungsgrenze bei Mieter-
höhungen, wodurch ein Beitrag
zur Deckelung der Mieten in „an-
gespannten Wohnungsmärk-
ten“ geleistet wird. 
Die überarbeitete Regelung ist
das Ergebnis einer von der Lan-
desregierung in Auftrag gegebe-
nen Analyse durch die Investiti-
ons- und Förderbank Nieder-
sachsen. Im Zentrum der Analy-
se steht der Begriff des „ange-
spannten Wohnungsmarktes“.
Dieses Merkmal sieht der Gesetz-
geber als gegeben an, wenn „die
ausreichende Versorgung der
Bevölkerung mit Mietwohnun-
gen in einer Gemeinde oder ei-
nem Teil der Gemeinde zu ange-
messenen Bedingungen beson-
ders gefährdet ist“. 
Diese Gefährdungslage liegt meist
in den folgenden Fällen vor: 
1. überdurchschnittlich stark
steigende Mieten, 
2. im Landesvergleich über-
durchschnittliche Mietbelas-
tung der Haushalte, 

3. eine unzureichende Neubau-
tätigkeit bei wachsender Wohn-
bevölkerung, 
4. geringer Leerstand bei gleich-
zeitig großer Nachfrage. 
Um in den Anwendungsbereich
der Verordnung zu gelangen,
mussten auf der Grundlage der
Analyse der Bank mindestens
drei der genannten Kriterien im
Einzelfall vorliegen. Dies bedeu-
tet im Einzelnen folgendes: 
BBrraauunnsscchhwweeiigg:: In Braunschweig
sieht der Verordnungsgeber
überdurchschnittlich stark stei-
gende Mieten, sowohl in der Ver-
gangenheit als auch für die Zu-
kunft. Ebenfalls liegt in Braun-
schweig eine überdurchschnitt-
liche Mietbelastung der Haus-
halte vor. Mit geringem Leer-
stand bei gleichzeitig großer
Nachfrage erfüllt Braunschweig
sogar ein drittes Kriterium und
fällt damit in den Anwendungs-
bereich der Verordnung. 
Wie Braunschweig erfüllen auch
GGööttttiinnggeenn,,  LLaannggeennhhaaggeenn,,  LLüünnee--
bbuurrgg,,  OOllddeennbbuurrgg  uunndd  LLaaaattzzeenn
die genannten Merkmale und
sind daher „angespannte Woh-
nungsmärkte“ im Sinne der Ver-
ordnung. Anzumerken ist hier-
bei, dass Laatzen neu in die Ver-
ordnung aufgenommen wurde. 
In der LLaannddeesshhaauuppttssttaaddtt  HHaannnnoo--
vveerr steigen die Mieten ebenfalls
überdurchschnittlich stark,
auch hier liegt eine im Landes-
vergleich überdurchschnittliche
Mietbelastung der Haushalte
vor. Besonderes Merkmal für
Hannover: unzureichende Neu-
bautätigkeit bei gleichzeitig
deutlich wachsender Wohnbe-
völkerung. Aus diesen drei Krite-
rien ergibt sich, dass auch Han-
nover in den Anwendungsbe-
reich der Vorschrift fällt. 
In OOssnnaabbrrüücckk liegen eine über-
durchschnittliche Mietbelas-
tung der Haushalte, unzurei-
chende Neubautätigkeit bei
wachsender Wohnbevölkerung
sowie geringer Leerstand bei
gleichzeitig großer Nachfrage
nach Wohnraum vor. Auch Os-
nabrück weist damit einen ange-
spannten Wohnungsmarkt auf. 
Die Gemeinden BBuucchhhhoollzz  iinn  ddeerr

NNoorrddhheeiiddee,,  BBuuxxtteehhuuddee  ((NNäähhee  zzuu
HHaammbbuurrgg))  uunndd  WWoollffssbbuurrgg wei-
sen besondere regionale Eigen-
schaften aus. Auch sie fallen un-
ter die Vorschriften der neuen
Verordnung. Gleiches gilt für die
oossttffrriieessiisscchheenn  IInnsseellnn mit ihren
eigenen regionalen und struktu-
rellen Besonderheiten. 
Die Verordnung gilt befristet für
die nächsten Jahre und ist nur ei-
ne begleitende Maßnahme zur
Bekämpfung der Probleme am
Mietmarkt. In erster Linie sollen
jedoch bestimmte Maßnahmen
der Landesregierung durchgrei-
fen, um genügend Wohnraum zu
schaffen. Zu diesen Maßnahmen
gehört insbesondere die soziale
Wohnraumförderung. Dieses
wichtige Instrument dient der
Schaffung und der Sicherung be-
zahlbaren Wohnraums für Haus-
halte mit geringen und mittleren
Einkommen. 

Ein weiteres wichtiges Instru-
ment der Landesregierung ist der
Einsatz des „Bündnis für bezahl-
bares Wohnen“, das im März
2018 auf Initiative der Landesre-
gierung als landesweites Bünd-
nis gegründet wurde. Ziel ist es,
Lösungen für die Schaffung von
mehr bezahlbarem Wohnraum
zu entwickeln. In Zusammenar-
beit mit der Landesregierung ar-
beiten mehr als 60 Verbände,
Kammern, Kommunen und Un-
ternehmen an den entsprechen-
den Lösungen. 
Mehrere Initiativen des Landes-
gesetzgebers, insbesondere das
Gesetz über das Verbot der
Zweckentfremdung von Wohn-
raum, sowie der Entwurf eines
niedersächsischen Gesetzes
über den Schutz und die Erhal-
tung von Wohnraum sollen dazu
beitragen, die Krise am Woh-
nungsmarkt zu überwinden.      �
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� BBrreemmeenn  -- Trotz der andau-
ernden Corona-Pandemie

konnte die jährliche Mitglieder-
versammlung des Mietervereins
Bremen unter strikter Beachtung
der Hygieneregeln im großen
Saal des Konsul-Hackfeld-
Hauses stattfinden. Nach Eröff-
nung der Versammlung und Be-
grüßung der Teilnehmer durch
den 1. Vorsitzenden Günter Clau-
ßen freute sich der Vorstand,
Winfried Lameter die Ehrenur-

kunde und Ehrennadel in Platin,
Olaf Bieling die Ehrenurkunde
und Ehrennadel in Gold sowie
Ursula Glümer und Alice Gößner
die Ehrenurkunden und Ehren-
nadeln in Silber persönlich über-
reichen zu können. 
Der anschließende Geschäftsbe-
richt befasste sich mit der Mitglie-
derentwicklung, den Beratungs-
themen und sonstigen Informa-
tionen. Auch im Jahr 2019 waren
die Betriebskostenabrechnun-

gen wieder ein Schwerpunkt in
der Beratung, gefolgt von Mieter-
höhungen, Vermieterkündigun-
gen und nachbarschaftlichen
Unstimmigkeiten. Geschäftsfüh-
rerin Kornelia Ahlring bemängel-
te den nach wie vor fehlenden be-
zahlbaren Wohnraum, insbeson-
dere für Menschen mit einem
sehr geringen Einkommen. 
Der Kassenbericht und der Be-
richt der Kassenprüfer gaben zu
keinen Beanstandungen Anlass,

so dass dem Vorstand einstim-
mig die Entlastung erteilt wurde. 
In der anschließenden Vor-
standswahl wurde Detlef Harfst
erneut in den Vorstand gewählt.
Das Amt des Vorstandsmitglieds
Emil Glitz, der am 24. September
2020 plötzlich und unerwartet
verstorben war, blieb zunächst
vakant, da sich aus der Mitglie-
derversammlung keine Kandi-
datin bzw. kein Kandidat fand.
Der Vorsitzende Günter Claußen
unterbreitete deshalb das Ange-
bot, als Gast an künftigen Sitzun-
gen des Vorstands teilzuneh-
men, um sich ein Bild von der
Vorstandsarbeit zu machen. 

DDeeuuttsscchheerr  MMiieetteerrbbuunndd  
MMiieetteerrvveerreeiinn  BBrreemmeenn  ee..VV..  

Mieterverein Bremen 

Jährliche Mitgliederversammlung 
unter Corona-Bedingungen

Mietspiegel – Region Hannover 

Bitte helfen Sie mit! � Rund 130.000 Mieterinnen
und Mieter werden Anfang

des Jahres Post von der Region
Hannover erhalten. Grund dafür
sind die neuen Mietspiegel, die
noch im Jahr 2021 erscheinen sol-
len. Hierfür bittet die Region
Hannover um Unterstützung.
Auf einem vierseitigen Fragebo-
gen werden die Angeschriebe-
nen zu Alter und Größe ihrer
Wohnung befragt. Gefragt wird
auch, ob die Wohnung einen Bal-
kon, eine Fußbodenheizung oder
andere Ausstattungsmerkmale
hat. Und besonders wichtig: Wie
hoch ist die derzeitige Miete?
Die Ergebnisse der Befragung
werden für jede der 21 Kommunen
in der Region Hannover in einem
eigenen Mietspiegel dargestellt.
Diese Mietspiegel liefern ein wis-
senschaftlich abgesichertes Bild,
welche Miete für eine Wohnung
vergleichbarer Art, Größe, Aus-
stattung, Beschaffenheit und La-
ge in der Kommune ortsüblich ist. 
Die ortsübliche Vergleichsmiete
ist für Mieterinnen und Mieter
ein wichtiger Maßstab, mit dem
sich schnell und einfach über-
prüfen lässt, ob eine Mieterhö-
hung gerechtfertigt ist. Aber
auch bei Anmietung einer neuen
Wohnung bieten die Mietspiegel
eine wertvolle Orientierungshil-
fe. Interessierte können sich da-
rüber informieren, ob die aufge-

rufene Miete dem ortsüblichen
Niveau entspricht. 
Dies ist besonders in Kommunen
von Interesse, in denen eine
Mietpreisbremse gilt. Als neutra-
les und kostenfreies Vergleichs-
instrument schützt der Mietspie-
gel die Mieter somit vor zu hohen
Mietforderungen und kann hel-
fen, langwierige Mietstreitigkei-
ten zu vermeiden.
Die Region Hannover lässt seit
dem Jahr 2011 Mietspiegel für alle
21 Städte und Gemeinden im Re-
gionsgebiet erstellen.
Was ist neu?
Nach einer Änderung des Bür-
gerlichen Gesetzbuches dürfen
in einem Mietspiegel alle Woh-
nungen berücksichtigt werden,
deren Mieten nicht älter als sechs
Jahre sind. Bis zu dieser Geset-
zesänderung galt eine Grenze
von nur vier Jahren. Der Gesetz-
geber verspricht sich von der
Einbeziehung älterer Mieten ei-
nen langsameren Anstieg der
ortsüblichen Mieten.
Bitte um Beteiligung
Mit der Erstellung der Mietspie-
gel ist das Hamburger Institut
Analyse & Konzepte immo.con-
sult GmbH beauftragt. 
Haben auch Sie einen Fragebo-

gen erhalten? Dann nehmen Sie
bitte an der Umfrage teil. Die
Teilnahme an der Befragung ist
freiwillig. Dennoch gilt: Nur eine
hohe Anzahl an Antworten er-
möglicht eine realistische Abbil-
dung des Mietpreisniveaus. Mit
Ihrer Teilnahme tragen sie ent-
scheidend zum Erfolg der neuen
Mietspiegel und zu Transparenz

und Rechtssicherheit auf dem
Mietwohnungsmarkt Ihrer Wohn-
gemeinde bei.
Der DMB Hannover begleitet und
unterstützt die Erstellung der
Mietspiegel gemeinsam mit Ver-
tretern der Wohnungswirtschaft
und der Kommunen. 
� Weitere Informationen gibt es
unter www.mietspiegel-region-
hannover.de oder unter der Tele-
fonnummer der Region Hanno-
ver 0511/61 62 30 23.

MMaacchheenn  SSiiee  mmiitt..  EEss  lloohhnntt  ssiicchh!!

Mieterverein Uelzen

Wichtige Mitteilung 
Uelzen
1. Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie fällt weiterhin
die monatliche Mieterberatung in Dannenberg aus, da uns ge-
eignete Räumlichkeiten zur Durchführung der Mieterberatung
weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Wir bitten um Verständ-
nis und werden es Ihnen mitteilen, wenn die Mieterberatung
wieder möglich wird.
2. Wir möchten darauf hinweisen, dass satzungsgemäß die
Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021 im ersten Quartal des Jah-
res fällig werden. Soweit Sie uns eine Einzugsermächtigung er-
teilt haben, werden wir die Lastschriften in der 1. Hälfte des Mo-
nats März 2021 einziehen. Wir möchten darauf hinweisen, dass
gemäß Mitgliederbeschluss in der Mitgliederversammlung von
November 2019 der Mitgliedsbeitrag nunmehr im Jahr 54 Euro
beträgt. Bitte richten Sie Ihre Zahlung darauf ein.

Wir wünschen allen Mitgliedern ein glückliches und sorgenfrei-
es Jahr 2021. Für mietrechtliche Fragen stehen wir Ihnen wei-
terhin zur Verfügung. Unsere Bürozeiten sind jeweils montags,
mittwochs und donnerstags von 9.00 bis 11.00 Uhr.

Christoph Hinkelmann, 1. Vorsitzender


